Zeitschrift: Plan : Zeitschrift fir Planen, Energie, Kommunalwesen und
Umwelttechnik = revue suisse d'urbanisme

Herausgeber: Schweizerische Vereinigung fur Landesplanung

Band: 37 (1980)

Heft: 6

Artikel: Der Entwurf zu einem Bundesgesetz Uber den Umweltschutz vom 31.
Oktober 1979

Autor: [s.n]

DOl: https://doi.org/10.5169/seals-781890

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 07.01.2026

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-781890
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

1. Zum Werdegang des
Umweltschutzgesetzes

Das Anliegen, die Natur zu schiit-
zen, ist alt; vom Schutz der Um-
welt spricht man jedoch erst seit
knapp zehn Jahren. Eine eigentli-
che Umweltschutzbewegung ent-
stand im Rahmen des européi-
schen  Naturschutzjahres  von
1970. So konnte 1971 in einer
Volksabstimmung der Auftrag zum
umfassenden Schutz der Umwelt
mit Uberwaltigendem Mehr in der
Bundesverfassung verankert wer-
den. Der in der Folge ausgearbei-
tete Gesetzesentwurf ging nicht
nur ‘gesetzestechnisch teilweise
vollig neue Wege, er war auch
gewissermassen als «Uberge-
setz» Kkonzipiert, was zu heftiger
Kritik fihrte. Der verwaltungsintern
entwickelte zweite Entwurf be-
schrénkte sich auf die traditionellen
Bereiche des Immissionsschutzes
und ging inhaltlich viel weniger
weit. Der zur parlamentarischen
Beratung vorgelegte Entwurf baut
darauf auf, hat jedoch — bedingt
durch die Ergebnisse des Ver-
nehmlassungsverfahrens — einige
verscharfende Modifikationen er-
fahren.

2. Grundziige des Entwurfs

2.1 Aufbau des
Umweltschutzgesetzes

Der vorliegende Entwurf besteht
aus 57 Artikeln gegenlber nur 48
der zur Vernehmlassung gelangten
Fassung. Unter dem ersten Titel
werden der Gesetzeszweck und
einzelne wichtige Grundprinzipien
festgehalten. Hier sind auch die
Bestimmungen Uber die soge-
nannte Umweltvertraglichkeitspri-
fung und die Aufklarung der Bevdl-
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kerung untergebracht. Information
der Offentlichkeit ist beim Schutz
der Umwelt besonders wichtig —
ohne breiten Konsens lasst sich
dieses Anliegen auf breiter Basis
kaum durchsetzen. Der zweite Ti-
tel widmet sich der Begrenzung
der Umweltbelastung: Reinhaltung
der Luft, Larmbekdmpfung, um-
weltgefahrdende Stoffe und Abfall-
bewirtschaftung. Der dritte Titel
ordnet den Vollzug, Forderungs-
massnahmen und Verfahrensfra-
gen, wéhrend sich der vierte mit

den Strafbestimmungen befasst
und der flinfte schliesslich die
Schlussbestimmungen enthélt,
das heisst Ubergangsbestimmun-
gen und Anderungen bestehender
Bundesetrlasse.

2.2 Konzeption

des Umweltschutzgesetzes

Dem Gesetzesentwurf liegt ein
Konzept mit doppelter Wirkungs-
absicht zugrunde: zum einen sind
alle mdoglicherweise schéadlichen
oder lastigen Einwirkungen zu be-
grenzen, zum andern sind Um-
weltschaden durch Massnahmen
zu verhindern bzw. zu beheben.
Wenn jede Einwirkung auf die Um-
welt — entsprechend dem Vorsor-
geprinzip — so gering wie moglich
zu halten ist, kénnen Behdrden
Schutzmassnahmen  verordnen,
ohne dass eine konkrete Gefahr-

_(Verscharfung  der

dung der Umwelt vorliegen muss.
Man glaubt damit zu verhindern,
dass die von verschiedenen
menschlichen Tatigkeiten ausge-
henden Umweltbelastungen je die
Grenze des lastigen oder gar
schéadlichen Ausmasses erreichen.
Wo diese Schwelle bereits Uber-
schritten ist, werden Uber die blos-
se Vorsorge hinaus strengere
Massnahmen angeordnet, um ein
Mindestmass an Umweltqualitat zu
garantieren. Im Bereich der Luft-
reinhaltung werden beispielsweise
verschérfte ~ Bek@mpfungsmass-
nahmen an der Quelle gefordert
Emissions-
grenzwerte), wenn die von Behor-
den festgelegten und nun fir sie
verbindlichen Gesamtbelastungs-
grenzen (Immissionsgrenzwerte)
erreicht zu werden drohen. Diese
Doppelstrategie soll Uber die im
Entwurf behandelten Teilbereiche
hinaus auch in allen anderen Fallen
gelten, wo (gestltzt auf ein Bun-
desgesetz) umweltrelevante Vor-
schriften erlassen wurden oder
kiinftig erlassen werden.

2.3 Grundsétze

des Umweltschutzgesetzes
Insbesondere unter dem ersten Ti-
tel werden die flir das Gesetz weg-
leitenden Grundséatze formuliert:
Geméass dem Verursacherprinzip
sind Kosten fiir das Vermeiden
oder Beheben von Schéden nicht
von der Allgemeinheit zu tragen,
wenn deren Entstehung eindeutig
einem bestimmten Verursacher
zuzurechnen ist. Geméss dem be-
reits erlduterten Vorsorgeprinzip ist
alles zum Schutze der Umwelt Zu-
mutbare vorzukehren, auch wenn
im konkreten Einzelfall eine Um-

weltgefdhrdung noch gar nicht
nachgewiesen ist. Des weiterm
wird die Pflicht zur ganzheitlichen
Betrachtung aller Umweltbelastun-
gen verankert. Umwelteinwirkun-
gen sollen also nicht isoliert, son-
dern in ihrem Zusammenhang mit
anderen Einwirkungen beurteilt
werden — diesem Grundsatz will
vor allem die Umweltvertraglich-
keitspriifung gerecht werden, wel-
che auf Grossprojekte angewand!
werden soll. Das Wettbewerbs
prinzip verpflichtet den Gesetzgé”
ber, durch Umweltschutzverpflich-
tungen keine Wettbewerbsverze’
rungen zu schaffen, also auch zu
verhindern, dass jemand durch
den ' Betrieb umweltbelastender
Anlagen Wettbewerbsvorteile 9€”
niesst. = Gemiss dem KO
operationsprinzip hat die verwal”
tung Aussenstehende am Ent
scheidungsprozess teilhaben 2
lassen; umgekehrt ergibt sich fuf
die von einer Massnahme Betrof”
fenen die Pflicht, durch ihre Mithilfé
— Datenbereitstellung usw. — den
Behdrden einen sachgerechte!
Entscheid zu ermdglichen. AuS”
druck des Subsidiaritatsprinzips 1

_es, dass staatliche ZwangsmasS~

nahmen nicht in. jedem Fall &l
erstes und einziges Mittel zur Ve'”
wirklichung des Umweltschutz€®
vorgesehen sind. Bei den VO
schriften (iber umweltgefahrden e
Stoffe wird zum Beispiel sehr sta’
auf eine Selbstkontrolle der He'"
steller und Importeure abgestellt

2.4 Zu den Regelungen der €
zelnen Teilbereiche 3
Im Bereiche des klassischen I™
missionsschutzes (Luftreinha“U”g:
Larmbekampfung, Schutz vor

S
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Schitterungen und Strahlen) sind
Primar Massnahmen an der Quelle
Vorgesehen: Emissionsgrenzwer-
&, Bau-, Ausristungs- und Be-
Uriebsvorschriften, aber auch Ty-
Penpriifungen. Emissionen sollen
Entsprechend dem Grundsatz der

erhéltnismassigkeit minimiert
Werden — zu realisieren ist, was
technisch und betrieblich méglich,
Was wirtschaftlich tragbar ist (Ver-
dltnismassigkeitsprinzip). Kénnen
dadurch die Immissionsgrenzwer-
& nicht eingehalten werden, wer-
den die Massnahmen an der Quel-
& verscharft. Fiir umweltgefahr-
ende chemische Stoffe hat die
Srwéhnte Selbstkontrolle zu garan-
lieren, dass nur umweltvertragliche
"odukte verkauft werden. Deren
Umweltschonende  Verwendung
Wird durch die Pflicht zur Beigabe
V(?.n Gebrauchsanweisungen ge-
Wahrleistet, welche fiir den Konsu-
Menten verbindlich sind. Als ge-
ahrlich erkannte Stoffe konnen
?e“rch den Bundesrat mit Vorschrif-
V” belegt werden, die bis zum
Erbot reichen kénnen. Fiir Abfalle
Wird die bisher im Gewasserschutz
g?“e”de Ordnung  ausgebaut.
'®dlungsabfalle zu beseitigen ist
ahe der Kantone, bei anderen
béllen ist jedermann — im Sinne
D:is Verursacherprinzipes — ver-
Verchtet, diese sinnvoll wiederzu-
Seit‘{venden oder schadlos zu be-
Senlg-sn' Verpackungen von Mas-
ietQLJtern kann der Bundesreit ver-
m,a,se'_l wenn sie zu unverhaltnis-
Sigen  Abfallmengen fiihren
erﬁébqie Verwertung der Abfille
= lich erschweren; die Wieder-
anene”dung bestimmter Produkt-
Gy 2 B. Flaschen) kann aus-
cklich verlangt werden. Zur L6-
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sung der schwerwiegenden Pro-
bleme, welche die Beseitigung
speziell gefahrlichen Sondermiills
stellen, wird der Bundesrat er-
machtigt, ordnend einzugreifen.
Bestimmungen zum Schutze be-
sonders wertvoller Lebensgrundla-
gen flr Tier- und Pflanzenwelt
(Riedgebiete, Moore usw.) werden
im vorgelegten Entwurf in der Form
einer Ergénzung des Natur- und
Heimatschutzgesetzes vorge-
schlagen.

2.5 Vollzugs-, Straf- und Schluss-
bestimmungen

Grundsatzlich liegt der Vollzug des
Umweltschutzgesetzes bei den
Kantonen. Dem Bund vorbehalten
ist der Vollzug jener Vorschriften,
die nur gesamtschweizerisch sinn-
voll durchgesetzt werden kénnen.
Um die Aufgaben der Kantone zu
erleichtern, sind verschiedene
Bundesbeitrage vorgesehen —
zum Beispiel flir Schallschutz-
massnahmen entlang von Stras-
sen. Die Vollzugsordnung berlck-
sichtigt das Bestehende: bisher
zustdndige Behorden erhalten
auch nach dem neuen Gesetz Voll-
zugskompetenz, auf neue Verwal-
tungsorganisationen und Bewilli-
gungsverfahren wird in der Regel
verzichtet. Neu ist lediglich die vor-
gesehene Typenprifung und die
Verpflichtung der Kantone, spe-
zielle Umweltschutzfachstellen
einzurichten. Die fahrlassige Ver-
letzung von Vorschriften des Um-
weltschutzgesetzes wird mit Bus-
sen bis zu Fr. 20 000.— bestraft.
Vorsatzliche Verletzung kann mit
Gefangnis bis zu sechs Monaten
oder Busse bestraft werden, bei
schwerer Gefahrdung von Men-
schen oder Umwelt ist die Strafe
Geféangnis nicht unter sechs Mona-
ten. Der vorliegende Gesetzesent-
wurf impliziert zum Teil geringfiigi-
ge Anderungen an finf Bundesge-
setzen. Zu erwéahnen ist eine An-
derung des Bundesbeschlusses
vom 23. Dezember 1959 Uber die
Verwendung des fiir den Strassen-
bau bestimmten Anteils am Treib-
stoffzollertrag. Danach sollen diese
Finanzmittel nun auch fur Larm-
schutzmassnahmen entlang der
Strassen eingesetzt werden kon-
nen. Hinsichtlich der fur die Wirt-
schaft anfallenden Kosten wird von
einer zusatzlichen, durch das Ge-
setz bewirkten finanziellen Bela-
stung von 0,2 bis 1 % des Brutto-
sozialproduktes gesprochen — es
sind also nur sehr grobe Schétzun-
gen moglich.

3. Vergleich zum Vorentwurf
Gegeniiber dem zur Vernehmlas-
sung aufgelegten Entwurf unter-
scheidet sich die vorliegende Fas-
sung in einigen wesentlichen
Punkten.

So ist der Zweckartikel genereller
gefasst worden, indem man auf

eine Aufzahlung belastender Ein-
wirkungen verzichtet hat. Das Ver-
ursacherprinzip ist neu als Kosten-
zurechnungsprinzip formuliert
worden, wahrend es im Vorentwurf
noch in der Form einer Verhaltens-
maxime erschien. Neu hinzuge-
kommen sind Bestimmungen Uber
die Warmeisolation von Geb&uden.
Dabei handle es sich um einen
Vorgriff auf die kiinftige Energiege-
setzgebung. Man will jetzt schon
dem sachbedingten Zusammen-
hang zwischen Gebaudeheizung,
Wérmeisolation und Schallschutz
Rechnung tragen. Neu sind auch
Vorschriften, Biotope gegen tech-
nische Eingriffe wie zum Beispiel
Strassenbauten besser zu schiit-
zen, das heisst zu retten oder
nachtraglich  wiederherzustellen.
Wesentliche Anderungen hat das
im Vorentwurf erstmals vorgestell-
te Instrument «Umweltvertraglich-
keitsprifung» erfahren. Es soll
nicht nur auf staatliche Vorhaben,
sondern auch auf Grossvorhaben
der Privatwirtschaft Anwendung
finden. Umweltschutzorganisatio-
nen soll in bezug auf dieses Instru-
ment ein Beschwerderecht einge-
raumt werden. Anderseits ist eine
Einschrankung aufgenommen
worden, indem Bericht und Ergeb-
nisse der Umweltvertraglichkeits-
prifung nur eingesehen werden
kdnnen, «soweit nicht Uberwie-
gende Interessen die Geheimhal-
tung erfordern».

Hinsichtlich umweltgefahrdender
Stoffe wurde die Generalvoll-
macht, Vorschriften zu erlassen,
auf Stoffe eingeschrénkt, «die auf-
grund ihrer Eigenschaften, Ver-
wendungsart oder Verbrauchs-
menge die Umwelt oder mittelbar
den Menschen in besonderem
Masse gefahrden kénnen». Auf ei-
ne diskriminierende Auflistung sol-
cher Stoffe wurde jedoch nicht ver-
zichtet. Gemass Vorentwurf hafte-
te der flr die Gebrauchsanweisung
Verantwortliche flr Schaden, die
als Folge einer falschen oder un-
gentigenden Gebrauchsanwei-
sung entstanden. Im vorliegenden
Entwurf hat man diese Regelung
fallenlassen, um flr den entspre-
chenden Teil der sogenannten
Produktehaftpflicht, die internatio-
nal zu regeln ist, keine Prajudizien
zu schaffen. Bereits am Vorentwurf
wurde bemangelt, dass die gene-
relle Pflicht zur Auskunftserteilung
Ubermassig weit gehe. In der heu-
te zur Diskussion stehenden Fas-
sung wurde diese Auskunftspflicht
noch auf Stoffe ausgedehnt, die
erstmals in Verkehr gebracht wer-
den sollen. Sollten beispielsweise
Stoffbilanzen erstellt werden, sind
unter Umstanden laufend und pe-
riodisch umfangreiche Messungen
notwendig. Eine Uberforderung
der Wirtschaft mit solch unproduk-
tiven Arbeiten sollte vermieden
werden. Bei Festlegung der Aus-

kunftspflicht in Einzelfdllen kom-
mentiert der Bundesrat, der
Grundsatz der Verhaltnismassig-
keit sei bei der Anwendung dieser
Bestimmung in besonderem Mas-
se zu berlcksichtigen. Es scheint
dann aber nur billig zu sein, diesen
Grundsatz allgemeiner — dem Ver-
ursacherprinzip gleichgestellt —
unter dem ersten Titel des Geset-
zes (Grundsatze und allgemeine
Bestimmungen) zu verankern und
nicht erst im zweiten Titel unter
dem Abschnitt «Emissionen» auf-
zufiihren.

4. Wiirdigung

Ein Gesetz zum Schutze der Um-
welt hat einen derart komplexen
Problembereich zu ordnen, dass
die Regelungen notwendigerweise
allgemein gehalten werden mus-
sen. Tatsachlich handelt es sich
beim vorliegenden Entwurf weitge-
hend um ein Vollmachtengesetz.
Bekanntlich aber «sitzt der Teufel
im Detail»: auf welcher Hohe bei-
spielsweise ein Immissionsgrenz-
wert flr einen bestimmten Schad-
stoff festgelegt werden soll, wird
Streitgegenstand der Experten
sein. Gemass bundesrétlicher Bot-
schaft sind sie «unabhangig von
der technischen Realisierbarkeit
und wirtschaftlichen Tragbarkeit»
derart festzulegen, dass ein aus-
reichender Schutz des Menschen
und seiner Umwelt gewahrleistet
sei. Wann aber ist dieser Schutz
ausreichend, wenn es um die Be-
urteilung von Langzeitwirkungen
geht, wenn meteorologische Lau-
nen und anderes mehr berticksich-
tigt werden sollten? Behorden aber
haben zu entscheiden. Setzen sie
einen zu tiefen Wert fest, werden
unnotig scharfe Emissionsgrenz-
werte folgen und moglicherweise
allzu viele Anlagen als sanierungs-
beddrftig kennzeichnen. So ist ver-
standlich, dass die mit dem Gesetz
verbundenen Kosten fiir die Wirt-
schaft in so groben Grenzen ange-
geben werden. Ob das Umwelt-
schutzgesetz in der derzeitigen
Form wirtschaftlich tragbar sein
wird, héangt wesentlich von den
Ausflihrungsvorschriften auf der
Verordnungsstufe und der Anwen-
dungspraxis ab, vom Vertrauen
zwischen Behorden und Betroffe-
nen. Grundsatzen wie dem Ver-
haltnismassigkeitsprinzip sollte je-
denfalls ein besonders hoher Stel-
lenwert eingeraumt werden. Der
Schutz der Umwelt tut not — deren
Belastung steigt allzeit. Das vorge-
legte Gesetz bedarf jedoch noch
einiger Retouchen, um als prakti-
kables und wirksames Instrument
den Lebensraum des Menschen
nachhaltig schiitzen zu helfen.

43




	Der Entwurf zu einem Bundesgesetz über den Umweltschutz vom 31. Oktober 1979

